
Versicherte der gesetzlichen Rentenversiche-
rungsträger haben gemäß § 74 Sozialgesetz-
buch (SGB) IX und § 38 SGB V Anspruch auf 
Haushaltshilfe, wenn ihnen die Weiterführung 
des Haushaltes und die Kinderbetreuung wegen 
Teilnahme an einer Präventions- oder Rehabili-
tationsmaßnahme nicht möglich ist.
Voraussetzung ist, dass im Haushalt mindestens 
ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe 
das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
und dass keine andere im Haushalt lebende 
Person den Haushalt weiterführen kann.
Für Kinder, die eine Behinderung haben und 
deswegen auf Hilfe angewiesen sind, gilt die 
altersmäßige Begrenzung – 12. Geburtstag – 
nicht, für sie kann Haushaltshilfe bis zur Voll-
endung des 18. Lebensjahres beantragt werden. 

Die Haushaltshilfe wird gewährt, wenn die 
haushaltsführende Person aus folgenden 
Gründen ausfällt: 

• stationäre oder ambulante medizinische Präven-
tions- oder Rehabilitationsmaßnahme  

• onkologische Rehabilitationsmaßnahme
• erforderliche Begleitung eines Kindes zu einer 

Kinderrehabilitation

Nach § 38 (4) im SGB V sind die gesetzlichen 
Rentenversicherungsträger verpflichtet, Haus-
haltshilfe zu stellen, wenn die Voraussetzungen 
erfüllt sind und im Antrag auf Haushaltshilfe 
die Notwendigkeit des Einsatzes einer Ersatz-
kraft erklärt wird.

Wichtig: Der Antrag auf Haushaltshilfe ist 
rechtzeitig vor Beginn der Rehabilitations-
maßnahme zu stellen.

Haushaltshilfe bei 
Reha und Kur

Haben Sie Fragen zum Einsatz eines Dorfhelfers/
ein*er Dorfhelfer*in während Ihrer Kur oder 
Reha und zur Antragstellung? 
Auf unserer Homepage www.dhw-nds.de finden 
Sie die Kontaktdaten der Einsatzleitung in Ihrer 
Nähe.

Tel.: 0511 1241-539 | E-Mail: info@dorfh elferin-nds.de  | 
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